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§ 1 Stmk. LRG 1974 Zielsetzung und
allgemeine Erfordernisse

Stmk. LRG 1974 - Steiermarkisches Luftreinhaltegesetz 1974

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Dieses Gesetz dient dem Ziel, die Luft so rein als mdglich zu halten.
(2) Jedermann ist verpflichtet, alles zu unterlassen, was die naturliche Zusammensetzung der Luft durch luftfremde

Stoffe (Rauch, Ru3, Staub, sonstige Schwebstoffe Dampfe, Gase, Gerliche u. dgl.) derart verandert, dafd dadurch

a) das Wohlbefinden von Menschen,
b) das Leben von Tieren und Pflanzen oder

c) Sachen in ihren fir den Menschen wertvollen
Eigenschaften

merklich beeintrachtigt werden.

(3) Der Eigentiumer (Verflgungsberechtigte) von Anlagen ist verpflichtet, diese so herzustellen, instand zu halten und
zu betreiben, daf3 den Bestimmungen des Abs. 2 entsprochen wird.

(4) Kommt jemand der Verpflichtung nach Abs. 2 oder 3 nicht nach, so ist ihm deren Erfiillung durch Bescheid der
Bezirksverwaltungsbehdrde aufzutragen.

(5) LuftreinhaltemaBnahmen und Einrichtungen zur Luftreinhaltung muissen den Regeln der Technik und den
Erfahrungen der Wissenschaften entsprechen.

(6) Der Nachweis der Einhaltung der Regeln der Technik und der Erfahrungen der Wissenschaften kann jedenfalls
durch den Nachweis der Anwendung der fiir diese Bereiche bestehenden ONORMEN im Sinne des
Normengesetzes 1971, BGBI. Nr. 240, erbracht werden.

In Kraft seit 01.11.1974 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 1 Stmk. LRG 1974 Zielsetzung und allgemeine Erfordernisse
	Stmk. LRG 1974 - Steiermärkisches Luftreinhaltegesetz 1974


